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Vorwort

Angst vor der Prüfung? Sicherheit im Unterricht erwerben? –

Dann haben Sie mit

»Wissen macht sicher«

das richtige Buch in Händen, um sich fit zu machen für Ihre Prüfung, für Ihren Kurs.

Das Buch enthält alle wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalte, auch für Teil III der Mei-
ster prüfung.

In Frage- und Antwortform (auch mit Kurzantwort) enthält es folgende Handlungsfelder:

� Grundlagen des Rechnungswesens und Controllings mit Buchhaltung und Bilanz,
Kosten- und Erlösrechnung, Bilanz- und Erfolgsanalyse;

� Grundlagen der Berufsausbildung

� Grundlagen wirtschaftlichen Handelns mit gesamtwirtschaftlichen Grundlagen,
Marketing, Organisation, Betriebsgründung, Personalwesen und Finanzierung;

� Rechtliche und Steuerliche Grundlagen mit bürgerlichem Recht, Handwerks- und
Handelsrecht, Arbeitsrecht, Wettbewerbs- und Verbraucherrecht, Sozialversiche-
rungsrecht und Steuerwesen.

Im fünften Teil finden Sie
� über 250 Prüfungsfragen mit den Lösungen im Anhang. Testen Sie sich, auch

wenn Sie zur Zeit nicht geprüft werden.

Jetzt sind Sie dran!

Viel Erfolg wünschen Ihnen die Verfasser.

Für Anregungen, Kritik und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Achim Pollert, Am Langen Rod 70, 34537 Bad Wildungen,
Tel.: 05621/92131, E-Mail: apollert@gmx.de

Bernd Kirchner, Am Birkenacker 2, 34537 Bad Wildungen, Tel.: 05621/4718

● Wollen Sie sich mit Rechnungswesen (Buchführung, Kostenrechnung, Bilan-
zanalyse) intensiver auseinandersetzen, empfehlen wir Ihnen das Lehr- und
Arbeitsbuch

»Aufstieg im Handwerk – Rechnungswesen und Controlling«

im Verlag Europa-Lehrmittel, Europa-Nr.: 99111

Titel (001-006) 2015_Titel (001-006) 2008  03.12.15  09:13  Seite 3



A Grundlagen des Rechnungswesens und Controllings 7

I Buchhaltung und Bilanz 7

1 Einführung in die Buchführung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 Grundlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Inventur, Inventar, Bilanz, Konten, Buchungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Aufwendungen, Erträge, G+V-Konto, Abschreibungen, Bestandsveränderungen  . . . . 17
1.4 Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer), Vorsteuer, Privatkonto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5 Kontenrahmen, Kontenplan, Belege, Buchungsverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.6 Zusammenfassung: Übersicht über die Konten und deren Abschluss  . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Weiterführende Buchungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1 Buchungen im Ein- und Verkauf: Bezugskosten, Rabatte, Skonti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2 Buchungen im Finanzbereich, mit Effektivverzinsung; Anzahlungen  . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Besonderheiten im Außenhandel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4 Lohn- und Gehaltsbuchungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5 Kauf, Abgang, Herstellung von Anlagegütern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6 Steuern in der Buchführung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3 Der Jahresabschluss – Buchungen und Bewertungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.1 Zeitliche Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Abschreibungen auf Sachanlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3 Abschreibungen auf Forderungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4 Rückstellungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.5 Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze zum Jahresabschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

II Kosten- und Erlösrechnung 60

1 Grundlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2 Begriffe der Kosten- und Erlösrechnung, Abgrenzung zu Aufwendungen und Erträgen 62
3 Die Kostenartenrechnung (»Welche Kosten sind angefallen«) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4 Die Kostenstellenrechnung (»Wo sind die Kosten entstanden«)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5 Maschinenstundensatzrechnung – für anlageintensive Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6 Kostenträgerrechnung (»Wie werden die Kosten verrechnet«)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

III Betriebwirtschaftliche Auswertung von Buchhaltung und Kostenrechnung
(Bilanz- und Erfolgsanalyse) 78

1 Bilanzanalyse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2 Erfolgsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3 Der Jahresabschluss – Bilanz/G+V-Rechnung – nach dem Bilanzrichtliniengesetz  . . . 84

B Grundlagen der Berufsausbildung, Prüfungen,
Jugendarbeitsschutz, Gewerbeaufsicht 87

C Grundlagen wirtschaftlichen Handelns im Betrieb 97

I Gesamtwirtschaftliche Grundlagen

1 Bedürfnisse, Bedarf, Wirtschaften, Produktionsfaktoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2 Volkswirtschaftliche Grundbegriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3 Geld, Inflation, Europäische Zentralbank (EZB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4 Wirtschaftsformen, Wirtschaftspolitik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Inhaltsverzeichnis

Titel (001-006) 2015_Titel (001-006) 2008  03.12.15  09:13  Seite 4



5Inhaltsverzeichnis

II Grundfragen der Betriebs- und Geschäftsgründung 110

1 Standortfaktoren für Betriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2 Unternehmensformen/Rechtsformen, Unternehmensgründung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

III Betriebswirtschaftliche Aufgaben im Unternehmen 118

1 Beschaffung und Lagerhaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2 Fertigung und Fertigungskontrolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3 Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4 Kooperation von Betrieben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

IV Betriebs- und Arbeitsorganisation 126

1 Organisationsgrundsätze, -begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2 Organisation in Kleinbetrieben, Datenverarbeitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3 Rationalisierung, REFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

V Personalwesen und Mitarbeiterführung 135

1 Personalbeschaffung, Personalentwicklung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2 Führungsstile, Motivation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3 Entlohnungsmerkmale, Lohnformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

VI Finanzierung 143

1 Grundbegriffe der Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2 Leasing, Factoring, Finanzplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3 Begriffe aus dem Kreditwesen, Kreditarten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4 Kreditsicherheiten, Grundbuch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5 Zahlungsverkehr und Zahlungsarten · POS-/POZ-System  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6 Handwerks- und Gewerbeförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

D Rechtliche und steuerliche Grundlagen 163

I Bürgerliches Recht, Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren 163

1 Rechtsfähigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
2 Geschäftsfähigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3 Nichtige und anfechtbare Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4 Kaufvertrag, Rechtsobjekte, Abzahlungskauf, Haustürgeschäfte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5 Inhalt des Kaufvertrages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6 Probleme mit dem Kaufvertrag (Kaufvertragsstörungen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7 Eigentumsvorbehalt, Verjährung von Geldforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8 Werkvertrag, Mietvertrag, Leasing, Pachtvertrag, Bürgschaft, DIN ISO  . . . . . . . . . . . . 183
9 Maßnahmen zur Durchsetzung von Ansprüchen: Gerichtliches Mahnverfahren,

Klage, Insolvenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
10 Familien- und Erbrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

II Handwerks- und Handelsrecht 196

1 Gewerbe, Handwerk, Handwerksrolle, Handwerksordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
2 Das Handwerk früher und heute, Bedeutung des Handwerks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Titel (001-006) 2015_Titel (001-006) 2008  03.12.15  09:13  Seite 5



6 Inhaltsverzeichnis

3 Die Organisation des Handwerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
4 Industrie- und Handelskammer, Tarifvertragsparteien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
5 Handelsgesetzbuch, Handelsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

III Arbeitsrecht 219

1 Die Systematik des Arbeitsrechts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2 Einzelarbeitsvertrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3 Lohnzahlung, Lohnabrechnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4 Ende des Arbeitsverhältnisses, Zeugnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
5 Kündigungsschutz, Kündigungsregelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
6 Gruppen mit besonderem Kündigungsschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
7 Das Betriebsverfassungsgesetz, der Betriebsrat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
8 Tarifpartner, Tarifvertragsarten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
9 Arbeitsgerichtsverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

IV Verbraucherschutz und Wettbewerbsrecht 244

1 Verbraucherschutz als Ziel durch Wettbewerb und Gesetze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
2 Einzelne Bestimmungen des Wettbewerbs- und Verbraucherrechts  . . . . . . . . . . . . . . . 247

V Sozial- und Privatversicherungen 250

1 Übersicht über das System der Sozialversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2 Leistungen und Besonderheiten der Kranken- und Unfallversicherung . . . . . . . . . . . . . 253
3 Begriffe und Regelungen der Rentenversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
4 Die Altersversorgung des selbstständigen Handwerkers (Unternehmers)  . . . . . . . . . . . 258
5 Die Arbeitslosenversicherung, Arbeitsförderungsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
6 Die Pflegeversicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
7 Die Sozialgerichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
8 Versicherungen für Betrieb und Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

VI Steuerwesen 268

1 Begriffserklärungen, Einteilungsmöglichkeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
2 Übersicht über die Steuerarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
3 Die Umsatzsteuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
4 Die Einkommensteuer, Einkommensteuererklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
5 Steuern des Betriebes, Steuerprozess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

E Prüfungsaufgaben mit Lösungen 281

mit jeweils Rechnungswesen, Wirtschaftslehre, Rechts- und Sozialwesen . . . . . . . . . . . . . . 282

1. Aufgabensatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
2. Aufgabensatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
3. Aufgabensatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Lösungen zu den Prüfungsaufgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Titel (001-006) 2015_Titel (001-006) 2008  03.12.15  09:13  Seite 6



A
 G

ru
nd

la
ge

n 
de

s 
Re

ch
nu

ng
sw

es
en

s 
un

d 
Co

nt
ro

lli
ng

s

1 In welche Bereiche
gliedert sich das
Rechnungswesen?

2 Was bezeichnet
man als
Buchführung?

3 Welche Geschäfts-
fälle gibt es z.B. im
Handwerksbetrieb?

Das betriebliche
Rechnungswesen
gliedert sich in 4
Bereiche:
● Buchführung

(Zeitrechnung)
● Kosten- und Leis -

tungsrechnung
(Stück- und Zeit-
rechnung)

● Statistik (Ver-
gleichsrechnung)

● Planungsrechnung
(Vorschaurechnung)

Alle Vorgänge im
Betrieb
● Käufe
● Verbrauch
● Verkauf
● Geldzahlungen

Die Buchführung erfasst alle Bestände der Ver-
mögens- und Kapitalteile des Unternehmens
sowie alle Arten von Aufwendungen (Wertever-
brauch) und Erträgen (Wertezuwachs) für einen
bestimmten Zeitabschnitt (Geschäftsjahr, Quar-
tal, Monat).
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
befasst sich mit den wirtschaftlichen Daten des
Betriebes als Ort der Leistungserstellung. Über
Einkauf, Lagerung, Produktion und Absatz wer-
den die Kosten (Werteverbrauch der Betriebs -
tätigkeit) und die Leistungen (Wertezuwachs
durch Kundenzahlungen) in dem Betriebserfolg
erfasst. Neben der Kostenaufstellung für einen
Zeitabschnitt ist die wichtigste Aufgabe die
Ermittlung der Selbstkosten (Kalkulation des
Angebotspreises eines Produktes).
Die betriebswirtschaftliche Statistik bereitet die
Zahlen der Buchführung und der KLR auf, um
sie  in tabellarischer und grafischer Form darzu-
stellen.
Die Planungsrechnung beruht auf den Zahlen
der Buchführung, KLR und Statistik, um die
zukünftige betriebliche Entwicklung in Form
von z.B. Kostenvoranschlägen zu berechnen.

Die planmäßige, lückenlose und ordnungsmäßi-
ge Erfassung und Aufzeichnung der Geschäfts-
fälle eines Unternehmens aufgrund von Bele-
gen.

Geschäftsfälle eines Betriebes, der Werkstoffe
(Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) mit Hilfe von
Betriebsmitteln (z.B. Gebäude, Ma schinen,
Werkzeuge) zu neuen Erzeugnissen be- und
verarbeitet und die fertigen Erzeug nisse ver-
kauft, sind z.B.:
– Ein Schreiner kauft Holz für 2000 ¤ und

bezahlt bar.
– Ein Elektromeister verbraucht Roh-, Hilfs-

und Betriebsstoffe für 800 ¤.
– Ein Bäcker verkauft Brötchen an eine Klinik

für 1500 ¤.

I Buchhaltung und Bilanz

1 Einführung in die Buchführung

1.1 Grundlagen

A Grundlagen des Rechnungswesens
und Controllings
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8 I Buchhaltung und Bilanz

4 Welchen Zwecken
dient die
Buchführung?

5 Worüber kann sich
der Unternehmer
anhand der
Buchführung
informieren?

6 Welches Interesse
hat das Finanzamt
an der
Buchführung?

7 Weshalb dient die
Buchführung auch
dem Gläubiger-
schutz?

8 Wer ist handels-
rechtlich zur
Buchführung
verpflichtet?

Selbstinformation
über
● Vermögen und

Schulden
● Gewinn oder

Verlust
● Privatentnahmen

Buchführung:
● Umsatz
● Gewinn
= wesentliche

Besteuerungs -
grundlage

● Direkter Gläubiger-
schutz: Bank ist
durch Buchführung
über die Kreditwür-
digkeit informiert.

● Indirekter Gläubi-
gerschutz: Unter-
nehmer soll gut
wirtschaften.

Das Handelsgesetz-
buch (HGB) regelt die
Buchführungspflicht.
● Jeder Kaufmann ist

zur Buchführung
verpflichtet.

● Nichtkaufleute sind
nicht buchführungs-
pflichtig.

Die Buchführung dient
1. der Selbstinformation des Unternehmers

(Dokumentation)
2. der Rechenschaftslegung gegenüber den

Gesellschaftern
3. als Besteuerungsgrundlage
4. dem Gläubigerschutz und
5. als Beweismittel in einem Prozess

Der Unternehmer informiert sich im wesent -
lichen
1. wie sich sein Vermögen und seine Schulden

zusammensetzen und verändern,
2. welchen Gewinn oder Verlust er innerhalb

eines Zeitraums erwirtschaftet hat,
3. welche Aufwendungen und Erträge seinen

Erfolg im einzelnen beeinflusst haben,
4. wie hoch seine Privatentnahmen sind.

Wesentliche Besteuerungsgrundlagen ergeben
sich aus der Buchführung (z.B. Verkaufserlöse
(= Umsatz), (Gewinn). Das Finanzamt hat das
Recht nachzuprüfen, ob die angegebenen
Besteuerungsgrundlagen stimmen. Bei einer
Betriebsprüfung dient die Buchführung als Kon-
trollmittel zur Feststellung der zu entrichtenden
Steuern.

Der direkte Gläubigerschutz besteht darin, dass
sich eine Bank anhand geprüfter Buchführungs-
zahlen vor der Kreditgewährung ein Urteil über
die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers bildet
und sich dann Kenntnisse über dessen wirt-
schaftliche Lage verschafft.
Indirekt kann die Buchführung zum Gläubiger-
schutz beitragen, wenn sie den Unternehmer
davor bewahrt, zum Nachteil der Gläubiger
(z.B. Aktionäre) wirtschaftliche falsch zu han-
deln und zu hohe Privatentnahmen vorzuneh-
men.

Wer buchführungspflichtig ist, ergibt sich aus
dem Handelsgesetzbuch (HGB). §238 lautet:
»Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu
führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und
die Lage seines Vermögens nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu
machen.« Das gilt für alle Kaufleute.

»Handelsgewerbe ist jeder Gewerbetrieb, es sei
denn, dass das Unternehmen nach Art oder
Umfang einen in kaufmännischer Weise einge-
richteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert« (§ 1
HGB). Diese sind Nichtkaufleute.
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9 Wer ist steuerrecht-
lich zur
Buchführung
verpflichtet?

10 A Welche Ord-
nungsvorschriften
sind beim Führen
der Bücher zu
beachten?

10 B Welche Aufbe-
wahrungsfristen
gelten?

Die Abgabenordnung
(AO) regelt die
steuerrechtliche
Buchführungspflicht.

Diese gilt für
● alle gewerblichen

Unternehmer
● auch Nichtkauf -

leute, wenn die
nebenstehenden
Größen erreicht
werden

Beachtung der GoB1:
Grundsatz der…
● Klarheit
● Wahrheit
● Vorsicht
● Wirtschaftlich-

keit/Wesentlichkeit

Aufbewahrungs-
fristen:
● 10 Jahre

Die Abgabenordnung (AO) regelt die steuer-
rechtliche Buchführungspflicht (abgeleitete
Buchführungspflicht). Nach § 140 AO fallen alle
Kaufleute darunter.

Durch § 141 AO wird der buchführungspflich -
tige Kreis erweitert. Danach sind alle gewerb -
lichen Unternehmer und damit auch Hand-
werksbetriebe verpflichtet für ihren Betrieb
Bücher zu führen, wenn folgendes gilt:
1. Umsätze von mehr als 500000 € im Jahr oder

einen
2. Gewinn aus dem Gewerbebetrieb von mehr

als 50000 € pro Jahr. Betriebe können durch
Waren einkäufe am Jahresende den Gewinn
noch mindern, sodass sie u.U. dann nicht
buchführungspflichtig, sondern nur aufzeich-
nungspflichtig wären.

Selbstständig Tätige (z.B. Ärzte, Steuerberater)
als Nicht-Kaufleute sind nicht buchführungs-,
sondern nur aufzeichnungspflichtig (Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben = Einnah-
men-Überschussrechnung).

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung (GoB) sind vom Kaufmann zu beachten
(§§ 238 HGB, §§ 145 AO), dies sind u.a.:

1. Die Buchführung muss so beschaffen sein,
dass sie einem sachverständigen Dritten
innerhalb angemessener Zeit einen Über -
blick über die Geschäftsfälle und über die
Lage des Unternehmens vermitteln kann.

2. Keine Buchung ohne Beleg.
3. Die Buchungen sind vollständig, richtig, zeit-

gerecht und geordnet vorzunehmen. Dabei
hat der Jahresabschluss sämtliche Ver -
mögensgegenstände, Schulden, Aufwendun-
gen und Erträge zu enthalten, wobei diese
nicht gegenseitig verrechnet werden dürfen.

4. Eine Buchung darf nicht in einer Weise ver-
ändert werden, dass der ursprüngliche In halt
nicht mehr feststellbar ist.

5. Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen täg-
lich festgehalten werden.

1. 10 Jahre müssen aufbewahrt werden:
Bilanzen, Buchführungskonten, Belege der
Buchführung (Rechnungen, Bankauszüge,
Darlehensunterlagen, Kassenbons, Preislis -
ten, gesamte Lohnbuchhaltung, EDV-Soft-
ware), Lieferscheine.

1 Seit 14.11.2014 verschärft die Finanzverwaltung die Anforderungen an die elektronische Buchführung; Stichwort: »Grund -
sätze ordnungsmäßiger Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
(GoBD)«.
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10 I Buchhaltung und Bilanz

11 Was bedeutet der
Grundsatz der
Vorsicht?

12 Was heißt Wirt-
schaftlichkeit und
Wesentlichkeit?

● 16 Jahre

Der Grundsatz der
Vorsicht bezieht sich
auf die Bilanz im
Jahresabschluss:
● Vermögen eher

niedriger
● Schulden eher

höher
ansetzen

Der Grundsatz der
Wirt schaftlichkeit soll
den Buchführungsauf-
wand vereinfachen,
der Grundsatz der
We sentlichkeit soll
einen schnellen
Überblick über den
Jahresabschluss
ermöglichen.

2. 6 Jahre Aufbewahrungsfrist:
Geschäftsbriefe, Kaufverträge, Lieferscheine,
Frachtbriefe, Preislisten.

Die laufende Buchführung umfasst in erster
Linie feste Daten. Anders dagegen in der
Bilanz. Diese hier bewerteten, d.h. geschätzten
Daten sollen im deutschen Recht grundsätzlich
vorsichtig eingesetzt werden.

Vermögensgegenstände werden damit eher
niedriger bewertet (Grundstückskauf: 50000 ¤,
heutiger Verkehrswert 200000 ¤; Bilanz ansatz:
50000 €), Schulden sind eher höher anzusetzen
(Rechnung in $, damals 0,88 € je $, zum Jahres-
abschluss 0,84 ¤; Bilanzansatz 0,88 ¤).

Um den Grundsätzen der Wahrheit, Klarheit
und Vorsicht folgen zu können, sollen kompli-
zierte Berechnungen und aufwendige z.B. In -
venturverfahren vermieden werden, um die
Buch führung wirtschaftlich betreiben zu kön-
nen.

Sind Daten und Fakten für Kapitalgeber, Gläu-
biger, Geschäftspartner wichtig – dann sind sie
in den Jahresabschluss zu übernehmen
(Wesentlichkeit).

13 Was bedeutet:
»Ein Unternehmen
macht Inventur«?

Nach HGB (§ 240 und AO (§ 140 f.)) ist der
Kaufmann verpflichtet, Vermögen und Schul-
den seines Unternehmens festzustellen:
1. bei Gründung,
2. zum Schluss eines Geschäftsjahres (häufig

zum 31.12.),
3. bei Auflösung oder Verkauf seines Unter-

nehmens

Diese Tätigkeit wird Inventur genannt. Diese
Bestandsaufnahme soll alle Vermögensteile
und Schulden des Unternehmens nach Art,
Menge und Wert zu einem bestimmten Zeit-
punkt (Stichtag) erfassen.
Neben dieser körperlichen Inventur (Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe, Handelswaren) gibt es
die sogenannte Buchinventur. Dabei werden
nichtkörperliche Gegenstände, wie z.B. Forde-
rungen, Darlehensschulden mit Hilfe von Bele-
gen und buchhalterischen Aufzeichnungen
aufgenommen.

Inventur (= Bestands-
aufnahme) ist die
mengen- und wert-
mäßige Aufnahme
aller Vermögensteile
und Schulden eines
Unternehmens zu
einem bestimmten
Zeitpunkt.

Durchführung der
Inventur:

● körperliche
(men gen mäßige)
Inventur

● Buchinventur (wert-
mäßige Bestands-
aufnahme)

1.2 Inventur, Inventar, Bilanz, Konten, Buchungen
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14 Welche Inventur-
verfahren werden
unterschieden?

15 Wann kann auf
eine jährliche kör-
perliche Bestands-
aufnahme der
Vorräte verzichtet
werden?

16 Was versteht man
unter dem
Inventar?

Verfahren zur körper-
lichen Bestandsauf-
nahme der Vorräte:

● Stichtaginventur
(10 Tage vor oder
nach Abschluss-
stichtag)

● Permanente Inven-
tur (fortlaufende
Erfassung in Lager-
kartei)

● Verlegte Inventur
(3 Monate vor oder
2 Monate nach
Schluss des
Geschäftsjahres)

● Stichprobeninventur
(mathematisch-
statistische Stich-
proben)

Verfahren zur Inven-
turerleichterung:

● Festwertverfahren

● Gruppenbewertung

Aus der Inventur wird
das Bestandsver -
zeichnis = Inventar
ermittelt.

Aufbau:
A. Vermögen –
B. Schulden =
C. Reinvermögen

(Eigenkapital)

Zur körperlichen Bestandsaufnahme (Inventur)
der Vor räte nach § 240f. HGB unterscheidet
man folgende Verfahren:

1. Stichtaginventur. Die Erfassung der Vorräte
sowie Handelswaren zum Abschlussstichtag
ist zeitraubend und schwierig. Diese Stich -
tag inventur muss zeitnah, d.h. in der Regel
innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor oder
nach dem Abschlussstichtag (31.12.) durch-
geführt werden.

2. Permanente Inventur. In einer Lagerkartei
werden fortlaufend die Zu- und Abgänge der
Vorräte nach Art und Menge während des
Geschäftsjahres erfasst. Zum Abschlussstich-
tag kann der Bestand damit buchmäßig
nachgewiesen werden. Zu einem beliebigen
Zeitpunkt des Jahres müssen allerdings diese
Buchbestände durch eine körperliche
Bestandsaufnahme überprüft werden.

3. Verlegte Inventur. Die mengenmäßige Erfas-
sung der Vorräte wird hierbei auf einen Zeit-
punkt innerhalb der letzten 3 Monate vor
oder 2 ersten Monate nach Schluss des
Geschäftsjahres »verlegt«. Die Inventurwerte
müssen dann auf den Abschlussstichtag fort-
geschrieben bzw. zurückgerechnet werden.

4. Stichprobeninventur. Der Bestand an Vorrä-
ten darf auch mit Hilfe mathematisch-statisti-
scher Methoden aufgrund von Stichproben
ermittelt werden.

Inventurerleichterungen gibt es so, dass Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe, die einen geringeren
Wert darstellen, für die Dauer von 3 Jahren mit
einer gleichbleibenden Menge und Wert ange-
setzt werden können (Festwertverfahren). Auch
können diese Vorräte mit einem Durchschnitts-
wert je Gruppe angesetzt werden (Gruppenbe-
wertung).

Die durch die Inventur ermittelten Vermögens -
teile und Schulden werden nach Art, Menge und
unter Angabe ihres Wertes in einem Bestands-
verzeichnis oder Inventar zusammengestellt.

Das Inventar besteht aus den Werten aller Ver-
mögensteile, den gesamten Schulden und dem
Reinvermögen (Eigenkapital).

Dabei ist der Unterschiedsbetrag zwischen der
Summe des Vermögens und der Summe der
Schulden das Reinvermögen (= Eigenkapital).
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12 I Buchhaltung und Bilanz

17 Wie wird das Ver-
mögen im Inventar
gegliedert?

18 Wie werden die
Schulden im
Inventar
gegliedert?

19 Was versteht man
unter einer
Bilanz?

20 Wie sieht die Grob-
gliederung einer
Bilanz aus?

Gliederung des
Vermögens:

● Anlagevermögen
(alle dauerhaften
Wirtschaftsgüter)

● Umlaufvermögen
(nur vorüber-
gehende
Wirtschaftsgüter)

Gliederung der
Schulden:

● Langfristige
Schulden

● Kurzfristige
Schulden

Inventar

A. Vermögen –

B. Schulden =
k

C. Reinvermögen
(Eigenkapital)

Das Vermögen wird unterteilt in

1. Anlagevermögen. Dazu gehören alle Wirt-
schaftsgüter, die dazu bestimmt sind, dau-
ernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B.
Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahr-
zeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2. Umlaufvermögen. Darunter werden alle
Wirtschaftsgüter zusammengefasst, die dem
Geschäftsbetrieb nur vorübergehend dienen,
z.B. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe),
Handelswaren, Forderungen gegenüber
Kunden, Bank- und Kassenbestand.

Die Schulden werden unterteilt in

1. Langfristige Schulden. Hypotheken- und
Darlehensschulden gegenüber Banken.

2. Kurzfristige Schulden. Liefererschulden,
kurzfristige Bankschulden aus dem laufen-
den Konto, Schulden gegenüber dem Finanz-
amt aus Umsatz- und Lohnsteuer. Diese
Schulden sind in der Regel solche, die inner-
halb von 90 Tagen fällig werden
Beispiel:

(siehe Nr. 21).

Jeder Kaufmann hat nicht nur ein Inventar, son-
dern auch eine Bilanz aufzustellen (§ 242 HGB).
Während im Inventar alle Vermögensgegen-
stände und Schulden einzeln untereinander
aufgeführt werden, erfasst die Bilanz das Ver-
mögen und das Kapital in einer kurzen Gegen -
überstellung. Das Vermögen wird auf der linken
Seite dargestellt (Aktiva), das Kapital gliedert
sich auf der rechten Seite in Eigen- und Fremd-
kapital (Passiva).

Die Bilanzpositionen Vermögen und Fremd -
kapital (Schulden) werden aus dem Inventar
übernommen; das Eigenkapital entspricht dem
Reinvermögen des Inventars.

Aktiva Bilanz Passiva
I. Anlagevermögen I. Eigenkapital

1. Grundstücke, Gebäude
2. Maschinen, Fahrzeuge
3. Ausstattung

II. Umlaufvermögen II. Fremdkapital
1. Vorräte 1. Hypotheken- und
2. Forderungen Darlehensschulden
3. Flüssige Mittel 2. kurzfristige 

Verbindlichkeiten

Bilanz
Aktiva Passiva

Ver- Eigenkap.
mögen Fremdkap.

(Schulden)

Inventar-Beispiel
siehe Seite 13
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21 Wie sieht ein
Inventar aus?

Art – Menge – Wert EUR EUR EUR

A. Vermögensteile

I. Anlagevermögen

1. 1 Grundstück 25 000
2. 1 Werkstattgebäude 43 000
3. 1 überdachtes Holzlager 2 000 45 000

4. 1 Fräsmaschine 2 950
5. 1 Zuschneidekreissäge 6 300
6. 1 Kantenanleimpresse 5 287
7. 1 Bandschleifmaschine 7 025
8. 1 Gehrungssäge 1 150
9. 1 Bohrhammer, Markex 1 980

10. 1 Feinstichsäge 1 350
11. 2 Bohrmaschinen 1 958
12. 1 Heizplattenpresse 4 000 32 000

13. 1 Pkw-Kombi, Marke XYZ, Bj. 19.. 6 000
14. 1 Schreibtisch 1 350
15. 4 Polsterstühle 1 800
16. 1 elektr. Schreibmaschine 2 500
17. 1 Buchungsautomat 2 450
18. 1 Telefonanrufbeantw. 1 350
19. 1 neue Hängeregistratur 1 300
20. 2 Planungstafeln 1 250 12 000

II. Umlaufvermögen

21. 30 Spanplatten verschiedener Dicke 3 100
22. 3 m3 Eichenholz 6 000
23. Beschläge verschiedener Typen

lt. besonderer Liste 1 500
24. Lacke lt. bes. Liste 800
25. Leime lt. bes. Liste 650
26. verschiedene andere Kleinmaterialien

lt. besonderer Liste 2 950 15 000

27. Kasse 2 000
28. Bank Kassel eG 3 000 140 000

B. Schulden

langfristige Schulden:
1 Hypothek bei der Sparkasse 55 000

kurzfristige Schulden:
Bankschulden/Darlehen 40 000 95 000

C. Eigenkapital (= Betriebsvermögen)

Vermögen – Schulden 45 000

Heinz Rode, Tischlereibetrieb, Wildunger Weg 1, 34125 Kassel, Inventar zum ...
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14 I Buchhaltung und Bilanz

22 Wie wird die Bilanz
im einzelnen
gegliedert?

23 Welche Informa -
tionen erhält der
Unternehmer aus
der Bilanz?

24 Wodurch unter-
scheiden sich
Inventar und
Bilanz?

25 Welche Gemein-
samkeiten haben
Inventar und
Bilanz?

26 Wie kommt man
von der Bilanz
zu den
(Bestands-) Konten?

Bilanzgliederung in

● Anlagevermögen

● Umlaufvermögen
(gegliedert danach,
wie schnell sich
diese Wirtschafts -
güter veräußern
lassen)

● Eigenkapital

● Fremdkapital
(gegliedert nach
der Fristigkeit der
Schulden)

Passivseite =
Finanzierung
(Mittelherkunft)

Aktivseite =
Investierung
(Mittelverwendung)

Inventar = mengen-
und wertmäßige,
tabellarische Darstel-
lung
Bilanz = wertmäßige,
kurzgefaßte Gegen -
überstellung von Ver-
mögen und Kapital
zum Bilanzstichtag

Aufbewahrungsfrist:
10 Jahre – Bilanz und
Inventar aufzustellen
zum Geschäftsjahres -
ende

Alle Geschäftsfälle
werden aus Gründen
der Klarheit und
Übersichtlichkeit in
den jeweiligen Sach-
konten dargestellt.
Dabei verändert jeder
Vorgang mindestens
zwei Bilanzposten.

Die Vermögensseite (Aktiva) wird unterteilt in
I. Anlagevermögen, siehe Inventargliederung
II. Umlaufvermögen:

1. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
Handelswaren, Unfertige Erzeugnisse)

2. Forderungen (Guthaben gegenüber Kun-
den aus Lieferungen und Leistungen)

3. Flüssige Mittel (Kassenbestand, Post-
bankguthaben, Bankguthaben)

Die Kapitalseite (Passive) wird unterteilt in
I. Eigenkapital
II. Fremdkapital

1. Hypotheken- und Darlehensschulden
2. kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Passivseite beantwortet, woher das Kapital
stammt, das im Unternehmen angelegt ist.
Damit ist die Finanzierung angesprochen.
Die Aktivseite gibt darüber Auskunft, wie das
Kapital angelegt ist, in welchen Vermögenswer-
ten es enthalten ist. Damit ist die Investierung
angesprochen.

Das Inventar ist eine ausführliche Darstellung
in Tabellenform (Menge und Wert) des Vermö-
gens und der Schulden; die Bilanz ist eine kurz-
gefasste Gegenüberstellung (nur Wert) in Kon-
tenform des Vermögens und des Kapitals.
Die Bilanz ist vom Unternehmer zu unterschrei-
ben, das Inventar nicht.
Die Bilanz ist eine Zeitpunktrechnung. Die
Zahlen stammen aus dem Inventar.

Sie sind beide 10 Jahre aufzubewahren.
Inventar und Bilanz sind jeweils zu Beginn des
Handelsgewerbes und am Ende des Geschäfts-
jahres aufzustellen (§§ 240, 242 HGB).

Jeder Geschäftsfall verändert mindestens zwei
Bilanzposten (deshalb spricht man von doppel-
ter Buchführung).

Beispiele:

1. Ich kaufe Rohstoffe bar für 1000 ¤.

Rohstoffe = + 1000 ¤

Kasse = – 1000 ¤

2. Ich nehme ein Darlehen von 5000 ¤ auf, um meine
Liefererschulden zu mindern.

Verbindlichkeiten = – 5000 ¤

Darlehen = + 5000 ¤
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27 Wie werden
Konten geführt?

28 Wie werden
Geschäftsfälle
gebucht?

29 Wie ermittelt man
den Buchungssatz?

Die Anfangsbestände
(die Bestände aus der
Bilanz, mit denen das
Geschäftsjahr begon-
nen wird) werden
● in den Aktiv-Konten

im Soll
● in den Passiv-

Konten im Haben
vorgetragen.

Dies könnte in der Bilanz durch Addition bzw.
Subtraktion dargestellt werden.

In der Praxis ist es aber aus Gründen der Klar-
heit (GoB-Grundsatz) nicht möglich. Es wäre
auch unübersichtlich, diese Veränderung stän-
dig in der Bilanz vorzunehmen. Deshalb wird
jeder Geschäftsfall im jeweiligen (Sach-) Konto
erfasst.

Zunächst wird die Bilanz in ihre Konten »zer-
legt«, wobei die Aktiv-Konten die Anfangsbe-
stände (AB) aus der Bilanz im Soll aufnehmen
(da sie »links« in der Bilanz stehen).

Die Konteninhalte können folgendermaßen aus-
sehen:

Die Passiv-Konten nehmen die Bestände im
Haben auf (da sie »rechts« in der Bilanz stehen)

Soll Rohst. Haben Soll Kasse Haben

AB 20 000 AB 5 000

Soll Verbindl. Haben Soll Darlehen Haben

AB 15 000 AB 10 000

Grundsätzlich verändern Geschäftsfälle die Aktiv- und Passiv-Konten
folgendermaßen:

Für die zwei Geschäftsfälle von Nr. 26 bedeutet das:

Endbestand = EB

Soll Aktiv-Konto Haben Soll Passiv-Konto Haben

+ AB – Minderungen – Minderungen + AB
+ Zugänge – EB – EB + Zugänge

Soll Rohstoffe Haben Soll Kasse Haben

AB 20 000 AB 5 000 1. – 1 000
1. + 01 000 EB 21 000 EB 4 000

Soll Verbindl. Haben Soll Darlehen Haben

2. – 05 000 AB 15 000 AB 10 000
EB 10 000 EB 15 000 2. + 05 000

Wie aus den Konten zu ersehen, erfolgt je eine
Buchung im Soll eines Kontos und die zweite
Buchung im Haben des zweiten Kontos.

Zur Vereinfachung dieser doppelten Buch-
führung bildet man einen formelähnlichen
Buchungssatz, wobei erst die Sollbuchung,
dann die Habenbuchung erfolgt. Der Buchungs-
satz besteht aus dem Buchungstext und dem
-betrag.

Buchungssatz =
● Buchungstext

+

● Buchungsbetrag

Buchungsgrundsatz:

● Soll an Haben
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16 I Buchhaltung und Bilanz

30 Wie werden die
Konten
abgeschlossen?

31 Welche Bücher
der Buchführung
gibt es?

32 Welche Neben-
bücher der
Buchhaltung
müssen
unterschieden
werden?

hier:
1.Rohstoffe an Kasse
2.Verbindlichkeiten

an Darlehen

Das Schlussbilanz-
konto nimmt die End-
bestände der
Bestandskonten auf.
Diese werden mit den
Endbeständen aus der
Inventur abgestimmt.

Bücher der Buch-
führung:
● Hauptbuch
● Bilanzbuch
● Grundbuch

Nebenbücher der
Buchhaltung:
● Kontokorrentbuch-

haltung
● Lagerbuchhaltung
● Anlagenbuchhal-

tung
● Lohn- und Gehalts-

buchhaltung
● Wechselbuch

Buchungsgrundsatz: Soll an Haben

Das Wörtchen »an« trennt die Konten der Soll-
und der Habenseite (Oder: Das Gegenkonto
wird angerufen).

Zum Schluss des Geschäftsjahres werden die
Konten des Hauptbuches – so die Bezeichnung
für alle Konten, auf denen gebucht wird – abge-
schlossen. Die Endbestände der einzelnen
Aktiv- und Passivkonten werden zu nächst
errechnet und dann mit den Endbeständen laut
Inventur abgestimmt.
Die Buchung der Endbestände erfolgt in dem
Sammelkonto Schlussbilanzkonto (SBK), das
damit den Abschluss des Hauptbuches bildet
(siehe Übersicht, S. 25).
Das SBK muss stets mit der aus dem Inventar
erstellten (Schluss-) Bilanz für das betreffende
Geschäftsjahr übereinstimmen.

Neben dem Hauptbuch (sachliche Ordnung)
und dem Bilanzbuch (enthält Inventar und
Bilanz) fordern die Grundsätze der Klarheit und
der Übersichtlichkeit noch das Grundbuch
(Journal), das die zeitliche und damit chronolo-
gische Abfolge der Geschäftsfälle aufnimmt.

Die Nebenbücher der Buchhaltung (Neben-
buchhaltungen) dienen zur näheren Erläute-
rung einzelner Sachkonten.

Im Wesentlichen sind dies:

1. Kontokorrentbuchhaltung, diese erfasst die
Konten der einzelnen Lieferanten und Kun-
den (= Personenkonten).
Mit der EDV wird erst auf Personenkonten
gebucht, dann erfolgt der Abschluss automa-
tisch auf den Sachkonten »Verbindlichkei-
ten«  und »Forderungen«.

2. Lagerbuchhaltung, diese erfasst die Bestän-
de, Zugänge und Abgänge im Lager.

3. Anlagenbuchhaltung, in ihr werden die Ver-
änderungen der Anlagengegenstände durch
Zugänge, Abgänge und Abschreibungen
dargestellt (enthalten in der Anlagenkartei).

4. Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, diese erfasst
die Löhne und Gehälter.

Soll an Haben

1. Rohstoffe 1 000 an Kasse 1 000
2. Verbindl. 5 000 an Darlehen 5 000
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33 Wie werden
Aufwendungen und
Erträge konten-
mäßig erfasst?

34 Welche Bedeutung
hat das Gewinn-
und Verlustkonto?1

35 Wie erfolgt der
Abschluss des
GuV-Kontos?

36 Wie wird das
Eigenkapitalkonto
abgeschlossen?

● Aufwendungen
mindern das Eigen-
kapital:

Buchung im Soll
des Aufwands -
kontos.

● Erträge mehren das
Eigenkapital:

Buchung im Haben
des Ertragskontos.

● Das GuV-Konto
nimmt im Soll die
Aufwendungen und
im Haben die
Erträge auf.

● Es weist entweder
einen Gewinn oder
einen Verlust aus.

● Die GuV-Rechnung
ist zeitraumbezogen
(vom 1.1. bis 31.12.).

Das GuV-Konto wird
über Eigenkapital
abgeschlossen;

● der Gewinn im
Haben = Mehrung
des Eigenkapitals

● der Verlust im Soll
= Minderung des
Eigenkapitals

Abschluss Eigen -
kapital:
Eigenkapital an SBK

Aufwendungen (Verbrauch von Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen, Löhne und Gehälter, Energie-
kosten, Steuern) mindern das Eigenkapital,
Erträge (Erlöse aus dem Verkauf der fertigen
Erzeugnisse, Erlöse aus Handelswaren, Zinser-
träge, Mieterträge) mehren das Eigenkapital.
Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden
diese erfolgswirksamen Vorgänge nicht direkt
auf dem Eigenkapital-Konto gebucht, sondern
gesondert dargestellt; im

Aufwandskonto
(dort immer im Soll)
z.B. Löhne               �

Ertragskonto
(dort immer im Haben)
z.B. Erlöse                �

Um den Erfolg (Gewinn oder Verlust) des
Unternehmens festzustellen, werden alle Auf-
wands- und Ertragskonten über ein »Sammel-
konto«, dem Gewinn- und Verlustkonto (GuV-
Konto) abgeschlossen.
Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und
Aufwendungen eines Jahres ergibt sich entwe-
der der Gewinn (Erträge > Aufwendungen) oder
der Verlust (Erträge < Aufwendungen).

Der Gewinn mehrt das Eigenkapital (Bu -
chungs satz: GuV-Konto an Eigenkapital); bei
Verlust wird das Eigenkapital gemindert
(Buchungssatz: Eigenkapital an GuV-Konto).

Das GuV-Konto nimmt alle Aufwendungen und
Erträge auf und ist somit ein unmittelbares
Unterkonto des Eigenkapitalkontos.

Das Kapital am Ende des Geschäftsjahres (EB)
wird dem Schlussbilanzkonto (SBK) – wie auch
schon bisher – zugeführt.
Buchung: Eigenkapital an SBK
(denn: Eigenkapital = passives Bestandskonto)

1.3 Aufwendungen, Erträge, GuV-Konto, Abschreibungen, Bestandsveränderungen

S Löhne H
Aufwand

S Erlöse H
Verkaufs-
erlöse von
Kunden

GuV-Konto

Aufwendungen Erträge
Gewinn

(oder: Verlust)

Eigenkapital

Kapital am Ende des Anfangskapital (AB)
Geschäftsjahres (EB) Gewinn

1 Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss (§ 242 HGB).
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18 I Buchhaltung und Bilanz

37 Wie wird die
Abschreibung in
der Erfolgsrech-
nung dargestellt?

38 Wie kann der
Betrieb diese
Abschreibungen
wirtschaftlich
nutzen?

39 Wie viel Geld kann
der Betrieb durch
Abschreibungen
investieren?

40 Welche Abschrei-
bungsmethode ist
noch zulässig?

Die Wertminderung
der Anlagegüter wird
als Bilanzielle
Abschreibungen, d.h.
als Aufwand im GuV-
Konto erfasst.
Buchungssatz:
● Bilanzielle

Abschreibung an
Anlagegut

Grundlage:
● AfA-Tabellen des

Finanzamtes

Die Abschreibungen
● fließen dem Betrieb

als Teil der Umsatz -
erlöse wieder
zurück und

● dürfen als Aufwand
den Gewinn min-
dern, sodass dieses
Geld im Betrieb für
Investitionen zur
Verfügung steht.

Abschreibungsbetrag
= Finanzierungs -

betrag

● lineare 
Abschreibung

● degressive AfA nur
bis 31.12.2010

Die Anlagegüter des Unternehmens (Gebäu-
de, Maschinen, Ausstattung, Fahrzeuge) nut-
zen sich durch Gebrauch und technischen
Fortschritt regelmäßig ab (Ausnahme: Grund-
stücke = nicht abnutzbares Wirtschaftsgut). Die
Buchführung erfasst diese Wertminderungen
auf dem Aufwandskonto Bilanzielle Abschrei-
bungen.
Beispiel:

Ein PKW des Betriebes (Anschaffungswert 36000 ¤)
wird 6 Jahre genutzt, sodass pro Jahr 6000 ¤ Ab -
schreibungen anzusetzen sind (Grundlage: AfA
[= Absetzung für Abnutzung] – Tabellen des Finanz-
amtes, die die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
jedes Anlagegutes enthalten).

Buchungssatz:
Bilanzielle Abschreibungen 6 000 ¤.

an Fahrzeuge 6 000 ¤.

Im GuV-Konto erscheinen die 6000 ¤ als Aufwand,
das Konto Fahrzeuge weist einen EB am Ende des 1.
Jahres von 30000 ¤ auf.

Bilanzielle Abschreibungen mindern als Auf-
wand den Gewinn. In der Kalkulation der Ver-
kaufspreise werden die Abschreibungen als
Kosten eingesetzt (= Kalkulatorische Abschrei-
bungen), sodass diese Gelder über die Umsatz -
erlöse in den Betrieb zurückfließen. Diese flüs-
sigen (liquiden) Mittel stehen damit dem Betrieb
wieder für Anschaffungen (Investitionen) zur
Verfügung;
1. denn die Abschreibungen sind in den Umsatz-

erlösen auf der Ertragsseite der Erfolgsrech-
nung enthalten und

2. der Aufwand »sorgt« dafür, dass diese Geld-
werte im Betrieb verbleiben und nicht als
Gewinn erscheinen und damit der Steuer
unterworfen werden.

Am Ende des 1. Jahres (Beispiel: siehe Nr. 37)
verbleiben im Betrieb 6000 ¤ aus der Ab -
schreibung, die als Finanzierungsquelle für
Investitionen genutzt wird.

1. Abschreibungsbetrag von den Anschaf-
fungs- oder Herstellkosten = lineare Ab -
schrei bungen.
Beispiel:

Nutzungsdauer 10 Jahre = 10% AfA
Am Ende der Nutzungsdauer ist das Anlagegut
abgeschrieben, wobei 1 € als Erinnerungswert
behalten wird.

2. Abschreibungsbetrag vom Rest- oder Buch-
wert = degressive Abschreibungen – nur
noch für Anschaffungen zulässig, die bis
31.12.2010 getätigt wurden.
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41 Was bedeutet der
Erinnerungswert?

42 Wie werden
geringwertige
Wirtschaftsgüter
erfasst?

43 Was versteht man
unter Bestands-
veränderungen?

44 Wie erfolgt die
Buchung der
Bestandsverände-
rungen?

● Ein Wechsel zur
linearen AfA (nur
diese Wahl ist
zulässig) erfolgt in
dem Jahr, indem
die linearen AfA-
Beträge höher sind
als die verbleibende
degressive
Abschreibung.

● degressiv: höchs -
tens das Doppelte
der linearen AfA,
25% ist die Grenze.

Erinnerungswert =
1 ¤

● Wirtschaftsgüter bis
netto 150 € dürfen
bei Anschaffung
voll abgeschrieben
werden.

● Buchung: Sofortab-
schreibung GWG
an z.B. Maschine

Die fertigen und
unfertigen Erzeug -
nisse können
vorliegen als
● EB > AB = Mehr -

bestand
oder

● EB < AB = Minder-
bestand

Abschluss der
Bestands -
veränderungen:

Zulässig ist nur das Doppelte der linearen
Abschreibung; 25% dürfen nicht überschrit-
ten werden (§ 7 EStG).
Beispiel:

Maschine: Anschaffungswert 60 000 – 25 %
degressiver AfA = 45 000 Buchwert Ende 1. Jah-
res, – 20% = 33750 Buchwert Ende des 2. Jahres,
usw.

Da die degressive Abschreibung den Nullwert
nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht erreicht,
kann einmal zur linearen Abschreibung
gewechselt werden. Es sollte am Ende des Jah-
res geschehen, indem der lineare Abschrei-
bungsbetrag höher ist als der verbleibende
degressive Betrag.

Anlagegüter, die abgeschrieben sind aber noch
genutzt werden, stehen mit 1 ¤ in der Bilanz.

Bewegliche und abnutzbare Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens dürfen im Jahr der
Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrie-
ben werden, wenn ihre Anschaffungs- oder
Her stellungskosten 150 € netto nicht über -
steigen. Steuerrechtlich spricht man von Gering -
wertigen Wirtschaftsgütern (GWG).
Bei Nettoanschaffungskosten zwischen 150 und
maximal 1000 ¤ müssen sich Unternehmer ent-
weder für den Sofortabzug bis netto 410 ¤, die
Erfassung der Kosten bis 1000 ¤ in einem Sam-
melposten mit 5jähriger Abschreibung oder für
die reguläre Abschreibung entscheiden.

In den meisten Betrieben stimmen Produktion
und Absatzmenge in einem Geschäftsjahr nicht
überein.
Ausnahme: Betriebe mit Auftragsproduktion.
Entweder wird mehr hergestellt als verkauft,
dann spricht man von einem Mehrbestand an
Fertigerzeugnissen (absatzfähige Produkte)
und/oder unfertige (noch in Arbeit befindliche)
Erzeugnisse.
Ist mehr verkauft als hergestellt worden, ist ein
Minderbestand an Fertigerzeugnissen und/oder
unfertigen Erzeugnissen zu verzeichnen.

Zum Jahresabschluss haben Betriebe in der
Regel sowohl Bestände an Fertigerzeugnissen
als auch an unfertigen Erzeugnissen, für die
gesonderte Bestandskonten (wie das Konto Roh-
stoffe) einzurichten sind.
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20 I Buchhaltung und Bilanz

45 Beispiel: Buchung
der folgenden
Bestände 
(Konto Bestandsver-
änderung = BV)

● Mehr- oder Minder-
bestände über das
Konto Bestandsver-
änderungen

● Das Konto
Bestandsverände-
rungen über das
GuV-Konto

● Mehrbestände =
Ertrag im
GuV-Konto

● Minderbestände =
Aufwand im
GuV-Konto

1. Die Mehr- oder Minderbestände werden aus
Gründen der Übersichtlichkeit auf dem
Erfolgskonto Bestandsveränderungen ge -
sam melt:
Minderbestände (d.h. es wurde in dem Jahr
mehr verkauft als hergestellt) im Soll,
Mehrbestände (d.h. es wurde in dem Jahr
mehr hergestellt als verkauft = Lagerbestän-
de) im Haben

2. Der Saldo des Kontos Bestandsveränderun-
gen wird auf das GuV-Konto übertragen,

Buchung:
Bei Minderbestand (= Aufwand): GuV-Konto
an Bestandsveränderungen,
Bei Mehrbestand (= Ertrag): Bestandsverän-
derungen an GuV-Konto.

Anfangsbestände:
Fertigerzeugnisse 10500 ¤
unfertige Erzeugnisse 20600 ¤

Endbestände:
Fertigerzeugnisse 8000 ¤
unfertige Erzeugnisse 25000 ¤

Buchungssätze:
1. BV 2500 an Fertigerzeugnisse 2500 ¤
2. unfertige Erzeugnisse 4400 an BV 4400 ¤
3. BV 1900 an GuV-Konto 1900 ¤

46 Welche Vorgänge
werden durch die
Umsatzsteuer
erfasst?

47 Wer bezahlt die
Umsatzsteuer?

Der Umsatzsteuer
unterliegen:
● alle Lieferungen

und Leistungen im
Inland

● der Eigenverbrauch
des Unternehmers

● die Einfuhren (Ein-
fuhrumsatzsteuer)
aus Dritt-Ländern
(Nicht-EU-Länder)

Nach § 1 Umsatzsteuergesetz wird die Umsatz-
steuer fällig:
1. Bei Lieferungen und Leistungen im Inland,
2. bei Eigenverbrauch, d.h. wenn ein Unter-

nehmer für sich oder seine Familie Gegen-
stände dem Betrieb entnimmt und/oder
nutzt;

3. bei der Einfuhr (= Einfuhrumsatzsteuer).
Diese wird vom Zoll erhoben.

Ausfuhrlieferungen, Geld – und Kreditumsätze,
ärztliche Leistungen sind umsatzsteuerfrei.
Grundsätzlich gelten für alle Betriebe die Steu-
er sätze in Höhe von 19% (allgemeiner Steuer-
satz) bzw. 7% (Lebensmittel, Zeitungen,
Bücher, Holz aus der Forstwirtschaft, Fahrkar-
ten = ermäßigter Steuersatz)).

Die Umsatzsteuer trägt allein der Endverbrau-
cher (Konsument) mit dem Kauf der Ware.

1.4 Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer), Vorsteuer, Privatkonto

Teil A (007-028) 2016_Teil A (007-028) 2008  03.12.15  09:01  Seite 20


